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Ausgabe März 2024

 
Einweihungsfeier 

HvO Neustadt 
 

am 03. März 2024 
 

ab ��:00 Uhr am Turnhallen-Parkplatz 
 

Fahrzeugsegnung 
 

Speisen und Getränke 
 

Kaffee und Kuchen 
 

Fahrzeugschau mit Einsatzmotorrad, Rettungswagen 
und Schnelleinsatzgruppen 



2

Redaktionsschluß / Wichtige Telefonnummern 

Redaktionsschluß, 
für Beiträge, Anzeigen, Fotos, usw.

 
für Aprilheft: 22.03.2024

Erscheinungstermin:
31. März 2024

Ihre Artikel, Anzeigen etc. können Sie 
direkt in den Bürgermeistersprech-
stunden oder unter folgender E-Mail 
abgeben:

bote@neustadt-erlach.de

Impressum:

Neustädter und Erlacher Bote
Der Bote erscheint monatlich.

Herausgeber:

Gemeinde Neustadt a.Main
Spessartstr. 3
97845 Neustadt a.Main

Verantwortlich für den gemeindlichen Inhalt:
Der Erste Bürgermeister 
der Gemeinde Neustadt a.Main

Für den Inhalt der Artikel aus den 
Vereinen ist der jeweilige Vereinsvor-
sitzende verantwortlich.

Gemeindeverwaltung
Bürgermeister/Verwaltung:
Rathaus Neustadt    (09393) 506
Mobil:       (0176) 42002065

E-Mail: 
buergermeister@neustadt-erlach.de
Fax Rathaus:        (09393) 993171

VGem Lohr a.Main  (09352) 8730-0

Internet:
www.neustadt-erlach.de
www.vgem-lohr.de

Forstbetrieb:
Mobil                      (0170) 3517995
E-Mail: forst@neustadt-erlach.de

Bauhof/Wasserversorgung:
Tel.                     (09393) 9939142
Mobil                       (0172) 8740961
oder (Vertretung)
Tel.                            (0170) 3517995
E-Mail:   bauhof@neustadt-erlach.de

Notruf Wasserversorgung:
Montag bis Freitag von 08.00 - 16.00 Uhr
(0172) 8740961oder (0176) 42002065

Außerhalb dieser Zeiten:
sowie an Sa., So. und Feiertagen
Stadtwerke Lohr Tel. (0171) 8306033

Notruf Stromversorgung:
Störungsnummer BAYERNWERK
bei Stromausfall: (0941) 28003366

Bürgermeistersprechstunden:
Im Rathaus, Spessartstr. 3, 1. Stock
Dienstag  17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Ortsteil Erlach:
Außerhalb der Sprechzeiten in 
Neustadt und Erlach jeweils nach 
vorheriger Terminvereinbarung.

Sprechzeiten Forsttechniker:
Nach telefonischer Vereinbarung
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Bericht über die Sitzung des Gemeinde-
rates Neustadt a.Main vom 25.01.2024.
Anwesend: Morgenroth Stephan, Er-
ster Bürgermeister, Fleckenstein Anton, 
Gowor Peter, Günther Ellen, Harth Jo-
chen, Hartung Sandra, Heidenfelder Stef-
fen, Hofmann Michael, Maier Wolfgang, 
Schwab Klaus, 2. Bürgermeister.
Entschuldigt: Braun Wieland, Kimmel 
Stefan, Selke Susanne, 3. Bürgermeiste-
rin.

TOP 01 Begrüßung durch den Bürger-
meister und Genehmigung der Nieder-
schrift vom 05.10.2023
Der Erste Bürgermeister erklärt die anbe-
raumte Sitzung für eröffnet und stellt die 
ordnungsgemäße Ladung sowie die An-
wesenheit der Mitglieder des Gemeinde-
rates fest.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinde-
rates anwesend und stimmberechtigt ist.
Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig 
(Art. 47 GO).
Die Niederschrift der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 05.10.2023 wurde zugestellt. 
Die Niederschrift der letzten nichtöffent-
lichen Sitzung liegt zur Einsichtnahme 
auf. Einwendungen werden nicht erhoben. 
Die Niederschrift gilt daher als genehmi-
gt.

TOP 02 Beratung und Beschlussfassung 
über den gemeindlichen Haushaltsplan 
und die Haushaltssatzung für das Jahr 
2024 mit Finanzplanung 2025-2027
Vor der Vorstellung des Haushaltsplanes 
2024 erläutert Bürgermeister Stephan 
Morgenroth kurz die aktuelle Finanzsitu-
ation der Gemeinde. Insbesondere geht er 
auf die derzeit aktuellen finanziellen Aus-
wirkungen der Energiekrise, verbunden 
mit den erheblichen Personalmehrkosten 

nach den Tarifabschlüssen im öffentlichen 
Dienst ein.
Aus diesem Grunde wird es umso wich-
tiger für die Gemeinde, Einnahmen durch 
die Erschließung und zeitnahe Bebauung 
des neuen Baugebietes sowie die Ansied-
lung neuer Gewerbetreibende zu erhöhen. 
Bei letzterem konnten letztes und dieses 
Jahr bereits Erfolge erzielt werden. 
Eine Erhöhung der Hebesätze der Grund-
steuer A und B, wie es andere Gemeinden 
bereits vor Jahren beschlossen hatten, soll 
vorerst noch nicht erfolgen. Vor allem 
wegen der starken Belastung der Ener-
giepreise für die Bürgerinnen und Bürger 
hat die Gemeinde die beiden vergangenen 
Jahre darauf verzichtet. Dies wird nun 
sicherlich mit in Kraft treten der neuen 
Steuermessbeträge für die Grundsteuer 
aufgrund der Grundsteuerreform gesche-
hen müssen. Eine Netto-Erhöhung ab 
2025 ist daher unabwendbar. Eine genaue 
Bezifferung kann aber frühestens mit dem 
Erlass einer eigenen Hebesatzsatzung vo-
raussichtlich im November bzw. Dezem-
ber dieses Jahres erfolgen.
Trotz des wiederholten Aussetzens der 
Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern 
und der deutlich höheren Kostenbelastung 
der Gemeinde durch die gestiegenen En-
ergiepreise sowie der Erhöhung der Per-
sonalkosten durch Tarifabschlüsse, gelingt 
es der Gemeinde abermals, eine für die 
derzeitige Situation herausragende Zufüh-
rung vom Verwaltungs- zum Vermögens-
haushalt von 354.500 EUR zu erreichen. 
Zu verdanken hat die Gemeinde die hohe 
Zuführung auch den hohen Schlüsselzu-
weisungen des Freistaats aufgrund der 
Erhöhung des Grundbetrags für das Jahr 
2024 mit einer Zuweisung in Höhe vom 
602.460 Euro.
Im Haushaltsplan 2024 sind im Vermö-
genshaushalt für die Schlussrechnungen 

Aus dem Gemeinderat
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der Sanierung bzw. Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtungen auf LED insgesamt 
nochmals rd. 200.000 Euro veranschlagt. 
Hinzu kommen noch 135.000 Euro für die 
Sanierung des Pumpschachtes in Erlach.
Für die Endabrechnung der tiefbaulichen 
Erschließung und die Herstellung der lei-
tungsgebundenen Einrichtungen des für 
die Gemeinde so wichtigen neuen Bau-
gebiets “Mühlwiesen“ werden insgesamt 
nochmals 705.000 Euro zur Verfügung 
gestellt. Insgesamt sind aktuell von neun 
gemeindeeigenen Bauplätzen sechs ver-
kauft. Im Frühjahr 2024 soll eine weitere 
Vermarktung nach der endgültigen Fer-
tigstellung des Baugebiets erfolgen, wo-
bei die Gemeinde voraussichtlich einen 
Bauplatz weiterhin in Eigentum behalten 
wird.
Rechtzeitig zur Haushaltsverabschiedung 
ging nun endlich, ca. 2,5 Jahre nach An-
tragstellung, mit Mail vom 16.01.2024 
die Genehmigung zum vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn für die Baumaßnahme zur 
Erweiterung und Sanierung unseres Kin-
dergartens bei der Gemeinde ein. Erfreu-
licherweise kann die Gemeinde hier auf-
grund der anerkannten zuweisungsfähigen 
Kosten mit einer Förderung des Freistaats 
in Höhe von rd. 318.000 Euro rechnen. 
Dieser Einnahme stehen Gesamtkosten der 
Maßnahme in Höhe von ca. 850.000 Euro 
gegenüber, wovon in den Jahren 2024 und 
2025 voraussichtlich noch 800.000 Euro 
anfallen werden.
Durch die notwendige Kreditaufnahme im 
Rahmen der Trinkwassersanierung hat die 
Gemeinde zum 31.12.2024 einen Schul-
denstand von rd. 2,85 Mio. Euro.
Parallel zur Tilgung spart die Gemeinde im 
Rahmen einer Kommunalbausparkombifi-
nanzierung zwei große Bausparverträge 
an, um so das Zinsrisiko zu minimieren. 
Dass diese Vorgehensweise richtig und 

vorausschauend war, zeigt sich aktuell 
durch die stark steigenden Zinsen mehr als 
deutlich. Das Guthaben beträgt hier zum 
31.12.2024 ca. 941.000 EUR. 
Durch die jährlichen Tilgungen sowie die 
parallele Ansparung der Bausparer hat die 
Gemeinde voraussichtlich im Jahr 2028 – 
also zehn Jahre nach Beginn der umfang-
reichen Sanierungsarbeiten – noch eine 
rechnerische Gesamtverschuldung von 
lediglich 1,14 Mio. Euro. Dieser Schul-
denabbau kann sich – gerade im Hinblick 
auf die weiter fortgeführten Investitionen 
in die Infrastruktur unserer Gemeinde 
– durchaus sehen lassen. Und dies alles zu 
einem festen Zinssatz im Mittel von 0,36 
% p.a.
Natürlich hat die Gemeinde auch noch et-
was auf der Guthabenseite: Trotz der ge-
planten Rücklagenentnahme im Planjahr 
2024 in Höhe von 572.700 Euro – welche 
fast ausschließlich aus dem erwartenden 
Überschuss der Jahresrechnung 2023 ent-
nommen werden - verbleiben der Gemein-
de zum 31.12.2024 noch rd. 780.000 EUR 
in den freien Rücklagen. 
In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 er-
folgen gem. der Haushaltsplanung derzeit 
ausnahmslos Zuführungen an die allge-
meinen Rücklagen, so dass zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes freie Rückla-
gen in Höhe von rd. 1,34 Mio. Euro zur 
Verfügung stehen.
Damit überdecken die freien Rücklagen 
zum 01.01.2028 planerisch die Schulden, 
so dass die Gemeinde nach der derzeitigen 
Finanzplanung ab dem Jahr 2028 rein 
rechnerisch als schuldenfrei betrachtet 
werden kann.
Insgesamt kann die Gemeinde trotz dieser 
großen weiterhin dringend notwendigen 
Investitionen und trotz der weiterhin 
schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsitu-
ation besser denn je in die Zukunft schau-

Aus dem Gemeinderat
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en. 
Die dauernde Leistungsfähigkeit unserer 
Gemeinde ist aufgrund des wirtschaft-
lichen und zukunftsorientierten Handelns 
der Gemeinde gesichert. Mit den anste-
henden Maßnahmen erfüllt die Gemeinde 
nicht nur grundsätzlich in der Verfassung 
festgeschriebene Pflichtaufgaben, sondern 
sie investiert vielmehr sinnvoll in ihre ei-
gene Zukunft, um so den folgenden Gene-
rationen gerecht zu werden.
Nach weiteren Erläuterungen der wich-
tigsten Ansätze des Verwaltungs- und 
Vermögenshaushaltes 2024 sowie der Fi-
nanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 und 
der nachfolgenden Haushaltssatzung 2024 
ergingen die nachfolgenden Beschlüsse: 

Haushaltssatzung
der Gemeinde Neustadt a.Main

(Landkreis Main-Spessart)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 797; BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26.07.2006 (GVBl. S. 405) erlässt die Ge-
meinde Neustadt a. Main folgende Haus-
haltssatzung:
   § 1
 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
festgesetzt, er schließt:
im Verwaltungshaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit:                      
                                                2.792.500 €
und
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit:                    
        2.653.100 €
ab. 
  § 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird festgesetzt auf       
                                                          0 €
          § 3
 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen in 2024 wird 
festgesetzt auf                    
    0 €          
                              § 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachste-
hende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (A)        345 %
b) für die Grundstücke (B)       325 %
2. Gewerbesteuer        320 %
   § 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf     465.000 €
festgesetzt. 
  § 6
 Weitere Festsetzungen werden nicht vor-
genommen.
   § 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 
in Kraft.

Neustadt a.Main, 25.01.2024
 
M o r g e n r o t h
Erster Bürgermeister

1. Der Gemeinderat stimmt dem Haus-
haltsentwurf 2024 zu und erlässt gem. 
Art. 65 der Bayer. Gemeindeordnung 
(GO) die Haushaltssatzung der Gemein-
de Neustadt a.Main für das Jahr 2024 wie 
vorgetragen.

Aus dem Gemeinderat
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
2. Der Gemeinderat stimmt gem. Art. 70 
der Bayer. Gemeindeordnung (GO) i.V. 
mit § 24 der Kommunalen Haushalts-
verordnung – Kameralistik (KommHV-
Kameralistik) dem Finanzplan 2025 bis 
2027 zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
3. Haushaltsvermerk gemäß § 87 Nr. 
18 der Kommunalhaushaltsverordnung 
(KommHV-Kameralistik);
Im Vermögenshaushalt werden die sachlich 
zusammenhängenden Ausgabenansätze 
einer einheitlichen Investitionsmaßnahme 
innerhalb eines Unterabschnitts sowie 
die Ausgabenansätze für den Erwerb von 
unbebauten Grundstücken innerhalb der 
Gruppierungsziffer .932 gemäß § 18 Abs. 
4 der Kommunal-Haushaltsverordnung 
(KommHV-Kameralistik) für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 03 Behandlung von Bauanträgen
TOP 03 A Anbau einer erhöhten Ter-
rasse an ein Wohnhaus in der Erlacher 
Straße
Das Kellergeschoss des Wohnhauses 
steckt hälftig im Erdreich.
Für einen ebenen Zugang aus der Küche 
soll der Anbau ca. 1,5 m erhöht werden.
Die überdachte Terrasse soll 2,55 m tief 
und die gesamte Hausbreite von ca. 8,30 
m einnehmen.
Das Vorhaben beurteilt sich nach § 34 

BauGB im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil von Erlach ohne Bebauungsplan. 
Da die Abstandsfläche sich auf ca. 40 cm 
auch auf das Nachbargrundstück Fl.Nr. 
86 erstreckt, wird eine entsprechende Ab-
weichung von den Abstandsflächen bean-
tragt.
Der betreffende Nachbar hat dem Vorha-
ben zugestimmt.
Der Gemeinderat stimmt dem Anbau einer 
erhöhten Terrasse am Wohnhaus der Fl.Nr. 
86/4 der Gemarkung Erlach zu und erteilt 
der Abweichung von Abstandsflächen das 
gemeindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 03 B Neubau eines Carports im 
St.-Johannes-Weg
Der Bauherr errichtete ein Grenzcarport 
im St.-Johannes-Weg im Geltungsbereich 
des ehemaligen Bebauungsplans „Erlach-
Nord“. Somit beurteilt sich das Vorhaben 
nach § 34 BauGB innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils Erlach.
Die überbaute Grundfläche liegt unter-
halb der Verfahrensfreiheit nach Art. 57 
BayBO. Durch die Möglichkeit des Unter-
stellens eines Wohnmobils ergibt sich eine 
lichte Höhe von 3,10 m und ein baurecht-
liches Genehmigungsverfahren.
Hierzu kommt die benötigte Stützwand 
von 1,10 m und ein minimierter Grenz-
abstand, der im Genehmigungsverfahren 
vom Landratsamt zu prüfen ist.
Der Gemeinderat stimmt dem Neubau 
eines Carports auf der Fl.Nr. 260/41 der 
Gemarkung Erlach zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

Aus dem Gemeinderat
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TOP 03 C Errichtung Gästehaus auf be-
stehender Garage in der Hauptstraße
Der Bauherr plant die Errichtung eines 
Gästehauses auf der bestehenden Grenz-
garage.
Bauplanungsrechtlich beurteilt es sich 
nach § 34 BauGB im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil.
Die Erschließung des Grundstücks ist ge-
sichert.
Demnach beurteilt sich die Zulässigkeit 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll und ob es sich in 
die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügt.
Wohngebäude sind hier vorhanden, wes-
halb es nach der Art grundsätzlich zulässig 
ist. Jedoch sind diese alle größer, deshalb 
ist das Maß nicht gegeben. Gleichzeitig 
ist die Bauweise des schmalen Gebäudes 
auf einer Grenzgarage strittig und für die 
Verwaltung bezüglich der Bauweise abzu-
lehnen.
Ferner wäre durch das Gästehaus ein wei-
terer Stellplatz erforderlich. Der Stellplatz-
nachweis ist rechnerisch und zeichnerisch 
zu ergänzen.
Der Gemeinderat stimmt der Errichtung 
eines Gästehauses auf der bestehenden 
Grenzgarage auf der Fl.Nr. 1615 der Ge-
markung Neustadt a.Main zu. 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  0
Nein-Stimmen:              10
Persönlich beteiligt: 0

TOP 04 Verschiedenes
TOP 04 A Handhabung von Jubiläen
Erster Bürgermeister Morgenroth wies 
darauf hin, dass folgende Vorgehensweise 
bei Jubiläen 
bestehe:
Vorausgesetzt es liegen keine Ableh-

nungen zu einer Veröffentlichung bzw. 
Gratulation vor, erfolgt für Jubiläen ab 
75 Jahre eine Veröffentlichung im „Bo-
ten“. Ab 80 Jahren und ab der „Goldenen 
Hochzeit“ erfolge eine Gratulation durch 
den Bürgermeister.
TOP 04 B Genehmigung zum vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn Kita
Bürgermeister Morgenroth ergänzt die im 
Zusammenhang mit der Vorstellung des 
Haushaltes erfolgten Ausführungen um 
den Hinweis, dass der vorzeitige Maßnah-
menbeginn Grundvoraussetzung sei, mit 
der Maßnahme beginnen zu können, ohne 
dass sich dies förderschädlich auswirkt.
TOP 04 C Parksituation bei winter-
lichen Straßenverhältnissen 
Im Gremium ergeht der Appell an die 
Bürgerinnen und Bürger, bei winterlichen 
Straßenverhältnissen Fahrzeuge nicht auf 
der Fahrbahn abzustellen, um den Win-
terdienst der Gemeinde nicht unnötig zu 
erschweren.
TOP 04 D Ahndung von Beschädi-
gungen bei Missachtung von Straßen-
sperrungen
Bürgermeister Morgenroth kritisiert das 
Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmer 
im Falle von Straßensperrungen.
Diese würden, so geschehen im Ansbacher 
Weg, Straßensperrungen oftmals einfach 
ignorieren, 
bei Seite schieben oder sogar beschädi-
gen.
Die Gemeinde werde künftig derartige 
Verstöße zur Anzeige bringen.
TOP 04 E Bürgerversammlung 2024
Eine Bürgerversammlung ist, so Bürger-
meister Morgenroth, für April 2024 vor-
gesehen. 
Der genaue Termin wird noch bekannt 
gegeben. Er bittet die Bürgerinnen und 
Bürger, bestehende Fragen und Themen 
der Gemeinde möglichst vorab per Mail 

Aus dem Gemeinderat
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mitzuteilen.
TOP 04 F Rückschnitt des Baumbe-
standes entlang des Ansbacher Weges
Im Gremium wurde angeregt, auch Pri-
vatwaldbesitzer zu bitten, direkten Baum-
bewuchs entlang des Ansbacher Weges 
zurückschneiden zu lassen, um so weit-
gehend Störungen und Gefährdungen für 
andere ausschließen und zusätzliche und 
zeitlich aufwändige Räumarbeiten mög-
lichst vermeiden zu können. 
TOP 04 G Behebung von Schachtabsen-
kungen St.-Johannes-Weg
Die Gemeinde wurde auf Schachtabsen-
kungen im St.-Johannes-Weg hingewiesen 
und um Behebung gebeten. Bürgermeister 

Morgenroth sichert eine Überprüfung zu.
TOP 04 H Beseitigung von Rissbil-
dungen in der Fahrbahndecke Ansba-
cher Weg
Der Ansbacher Weg weist zahlreiche 
Risse in der Fahrbahndecke auf, die bald-
möglichst geschlossen werden sollten, um 
weitere, möglicherweise größere Schäden 
zu vermeiden.
Er werde sich demnächst mit den Bau-
hofmitarbeitern die Situation vor Ort an-
schauen.

Es schloss sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an!

Aus dem Gemeinderat



�

Jubilare aus Naüscht un Erli / Senioren 

Senioren Neustadt/Erlach
Unser nächstes Treffen ist 

am Donnerstag, 
den 14. März

wie gewohnt um 14 Uhr 
im Pfarrheim.

Unser PASTI Alexander Wolf wird uns von 
seiner tollen Reise nach Tansania erzählen 

und mit interessanten Fotos bereichern.
Wer abgeholt, oder nachhause gebracht werden möchte, bitte melden!

Wir freuen uns auf euch.

Das Seniorenkreisteam.
Kontakt Tel.: Gisela 1432; Birgid 9936233; Edith 1253

06.03.2024 Dann Alfred  
Erlach, Ringstr. 7, Zum 85. Geburtstag

07.03.2024 Jimenez Gamino Josefa
Triebweg11, Zum 90. Geburtstag

13.03.2024 Fleckenstein Bernhard 
Pfarrer-Link-Str. 15, Zum 70. Geburtstag

15.03.2024 Brand Erika   
Hornungsbergstr. 8, Zum 75. Geburtstag

23.03.2024 Mannsbart Heinz  
Megingaudstr. 5, Zum 75. Geburtstag

Allen Jubilaren 
aus 

Neustadt 
und Erlach
Gesundheit, 

Zufriedenheit 
und für die Zukunft 

alles Gute!
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Bei uns erhalten Sie das Rund-um-Sorglos-Paket

www.weku.de

WEKU GmbH & Co. KG   Obere Grüben 3   97877 Wertheim   
09342- 9261 0   info@weku.de

Schiebetüren
Modernes Design 
zum Schieben

Fenster
Kunststofffenster made 
in Germany

Haustüren
Ihr ganz persönlicher 
Eingang

Treppenlifte
Ihr privater Aufzug, Innen 
und Außen

Rollladen
Der perfekte 
Sichtschutz

Raffstore
Verschaffen Kühle 
im Sommer

professionelles Monta
gekompetente Beratung präzises Aufmaß

InstagramFacebook Blog YouTube

Sicherheitstüren
Einbruchsschutz für 
Ihr Zuhause

Garagentore
Hochwertige Technik 
mit modernem Design

Ihr Fachberater
Peter Gowor

Werbepartner
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Anmeldung im Kindergarten St. Martin  
für das Kindergartenjahr 2024/2025 

 

Für das neue Kindergartenjahr 2024/2025 können Eltern ihr Kind von  

Montag, 04.03.2024 bis Freitag, 08.03.2024 
anmelden.  

Ab sofort kann für das hierfür notwendige Anmeldegespräch 
telefonisch unter 09393 1218 oder gerne auch per E-Mail 
kindergarten@neustadt-erlach.de ein Termin vereinbart werden. 

Aufgenommen werden Kinder ab 12 Monaten. Auch Kinder die im 
Laufe des Jahres die Einrichtung besuchen möchten, müssen bereits 
jetzt schon angemeldet werden. 

Für weitere Fragen steht Ihnen die Leiterin des Kindergartens, Frau 
Sandra Pfeuffer, unter der oben genannten Telefonnummer oder 
Mailadresse gerne zur Verfügung. 

 

Kindergartenanmeldung Neustadt

Bogenstraße 12
97845 Neustadt am Main

Tel:  09393 993 77 51

Schadengutachten / Fahrzeugbewertungen / 
Unfallrekonstruktion / Gerichtsgutachten

www.sv-pilmeier.de
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Gartentipp im Juli

Richtig Gießen im Sommer
Die ideale Gießzeit ist am Morgen, 
wenn die Pflanzen noch an die kühlere 
Nachttemperatur gewöhnt sind und 
das kalte Gießwasser keinen Schock 
verursacht. Gießen Sie Ihren Garten 
zwei Mal in der Woche reichhaltig. 
Einige Pflanzenliebhaber machen den 
Fehler, oft, aber dafür zu wenig zu 
gießen. Dies hat zur Folge, dass nicht 
genügend Wasser an die unteren 
Wurzeln gelangt und diese vertrock-
nen und absterben. Mit weniger Wur-
zelwerk, fällt es der Pflanze schwerer 
den notwendigen Wasserbedarf 
selbst zu decken. Vertrocknende und 
schwache Pflanzen sind die Folge. 
Daher immer reichlich gießen, dass 
auch genügend Wasser an die unteren 
Wurzeln gelangt.
Gartenpflanzen, die regelmäßiges 
Gießen besonders benötigen sind bei-
spielsweise Tomaten und Gurken.

Wichtig ist auch, dass es vermieden 
wird, dass Wasser unnötiger Weise 
über das Grün der Pflanzen läuft. 
Achten Sie darauf, stets am Wurzel-
ansatz zu gießen. Viele Pflanzen, wie 
z.B. Tomaten, nehmen Wasser auf den 
Blättern übel und werden so anfällig 
für Krankheits- oder Pilzbefall.

Um längere Trockenzeiten kostengün-
stig zu überbrücken, sammeln viele 
Gärtner Regenwasser. Aber nicht 
nur Wasser sammelt sich in den Re-
gentonnen, sondern auch zahlreiche 
nervige Stechmückenlarven. Bereits 
nach wenigen Tagen schlüpfen diese 
Plagegeister und sorgen für juckende 
Mückenstiche. Damit Ihre Regenton-
ne nicht zur Brutstätte für Stech-
mücken wird, decken Sie diese mit 
einem Deckel ab. Auf diese einfache 
Weise lagert das Wasser dunkel und 
so geschützt vor Insekten.

Werbepartner
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katholische Pfarrgemeinde
Wir laden Sie zur Feier des Fronleichnamsfestes herzlich ein. Bekennen wir uns 
zu Jesus im Sakrament der Eucharistie, durch die er uns zu lebendigen Mons-
tranzen macht, die den Menschen seine Liebe zeigen.

Ihr Pfarrvikar Christian Nowak mit dem gesamten Seelsorgeteam

Fronleichnam 2021

Am 02. Juni 2021 findet um 18:30 Uhr eine
Vorabendmesse zum Fest Fronleichnam
statt.

Damit wir auch in diesem Jahr wieder einen
schönen Blumenteppich legen können,
bitten wir um Blumenspenden.
Diese bitte bis 01. Juni 2021 (spätestens
15:00 Uhr) an der Kirche ablegen.
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katholische Pfarrgemeinde Neustadt

In dringenden Fällen: Pfarrbüro Lohr, Tel: 09352 / 875060

 

  

ST. MICHAEL U. ST. GERTRAUD 

NEUSTADT A. MAIN 
 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
0�.0�.2024 – ��.0�.2024 
 
 
 
Sonntag    3. Fastensonntag 
0�.0�.  �0.00 Uhr Wort-Gottes-Feier anschl. Fahrzeugsegnung des BRK 
 
 
Sonntag    4. Fastensonntag (Laetare) 
�0.0�.    �.�0  Uhr Hl. Amt für �) die Eltern, die sich schwertun, ihre Kinder mit ihren   
    Problemen anzunehmen und zu verstehen 2) für Menschen, die unter ihrer 
    Einsamkeit leiden 
 
 
Sonntag    5. Fastensonntag 
��.0�.   �0.00 Uhr Hl. Amt für �) Pfarrer Langhans 
    2) Doris und Paul (JT) Weyer und Angehörige 
    Kollekte Misereor 
    Kollekte Misereor Kinderfastenopfer 
 
 
Sonntag    Palmsonntag 
24.0�.     �.�0 Uhr Hl. Amt für die Anliegen der Schwerkranken 
    Kollekte Hl. Land 
 
 

Die drei österlichen Tage 
vom Leiden und Sterben, der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn 

 
Donnerstag   Gründonnerstag   
2�.0�.   ��.00 Uhr  Abendmahlsfeier mit Fußwaschung für die Verantwortlichen in Politik und 
    Gesellschaft 
    anschl. Übertragung des Allerheiligsten in die Werktagskirche. Dort 
    Ölbergstunde der Pfarrei 
 
 
Freitag    Karfreitag - Fast- und Abstinenztag 
2�.0�.   �0.00 Uhr Kreuzwegandacht 
    ��.00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn 
 
 
Samstag    Karsamstag - Ostern: Hochfest der Auferstehung des Herrn 
�0.0�.   ��.00 Uhr  Feier der Osternacht für die Not der Familien, die getrennt sind 
    Bitte Kerzen mit Kerzenhalter mitbringen. Es gibt auch die Möglichkeit, 
    eine Kerze für 1,50 € zu erwerben. 
 
 
Montag    Ostermontag 
0�.04.    �.�0  Uhr Emmausamt für die Anliegen der ambulanten Pflege Zuhause 
    Segnung der Osterspeisen     
 

 
Das Pfarrbüro ist vom 18.-22.03.2024 geschlossen 

 
 

 

 
 
Pfarrbüro St. Michael u. St. Gertraud 
���4� Neustadt, Megingaudstr. �, Tel.: 0���� / ��0 
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von ��.00 – ��.00 Uhr 
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Spendenaufruf
Dein Herz ist gefragt!
Liebe Mitmenschen, liebe Gemeindemit-
glieder,
„Dein Herz ist gefragt!“ - mit dieser Bitte 
wenden wir uns an Sie! Öffnen Sie Ihre
Herzen für Menschen in Not in unserer 
Gemeinde und Region und unterstützen
Sie sie mit einer Spende.
In den vergangenen Jahren ist der Hilfebe-
darf stetig gewachsen. Familien, Kinder,
Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, 
Kranke und Menschen mit Behinde-
rungen
brauchen unseren Beistand. Ehrenamtliche 
Initiativen wie Kleiderkammern,
Lebensmittelausgaben und Besuchsdienste 
sind wichtige Stützen. Sie sind jedoch
dringend auf finanzielle Unterstützung an-
gewiesen.
Auch die Allgemeinen Sozialen Beratungs-
dienste der Caritas sind eine unschätz-
bare Hilfe für Menschen in schwierigen 

Lebenslagen. Mit Rat und Tat stehen sie
Betroffenen zur Seite: bei finanziellen 
Schwierigkeiten, wenn Wohnungslosig-
keit
droht, eine Vermittlung an entsprechende 
Fachstellen notwendig ist, aber auch
bei vielen weiteren Fragen, die das Leben 
stellt.
Ihre Spende bewirkt konkrete Hilfe für 
Menschen in Notlagen, hier vor Ort. Sie
ist ein starkes Zeichen der Solidarität und 
Nächstenliebe. Und immer spüren wir,
wie das Geben nicht nur anderen hilft, 
sondern auch das eigene Herz mit Wärme
und Freude erfüllt.
Wir danken Ihnen für Ihre Großzügigkeit:
Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen
Ihr Pastoralreferent Alexander Wolf
Spendenkonto:
Kath. Kirchenstiftung St. Michael und St. 
Gertraud, Neustadt
IBAN: DE58790691500005202884
Stichwort: Caritas-Sammlung

Misereor Fastenaktion 2024
Interessiert mich die Bohne
Gesunde Ernährung, Bildung und Gemein-
schaft sind wichtige Säulen unseres Le-
bens. Sie ermöglichen Selbstbestimmung 
und geben Kraft für Veränderung. Vielen 
Menschen fehlen diese Säulen - Hunger 
und Armut prägen Ihren Alltag.So auch in 
Narino im Südwesten Kolumbiens: Täg-
lich beackern die Kleinbauernfamilien ihr 
Land und sind dennoch von Hunger be-
droht. Der Anbau in Monokulturen scheint 
lukrativ, sorgt langfristig jedoch für ausge-
laugte Böden und schwindende Ernten.

Für eine stabilere Zukunftsperspektive 
steht unsere Partnerorganisation Sozial 
Pastoral Pasto den Kleinbauernfamilien 
zur Seite: Sie unterstützt z.B. in nachhal-
tigen Anbaumethoden. Kleinflächige und 

abwechslungsreiche Anbauweisen fördern 
Nachhaltigkeit, Biodiversität und gesunde 
Ernährung.
Liebe Spenderinnen, liebe Spender, unser 
Fastenaktionsmotto lautet in diesem Jahr 
„Interessiert mich die Bohne“. Die Bohne 
ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel in 
Kolumbien. Mit ihr verdeutlichen wir das 
Menschenrecht auf Gesunde Ernährung. 
Ihre Spende trägt dazu bei, dass Kleinbau-
ernfamilien zuverlässiger und abwechs-
lungsreicher ernten können und die Chan-
ce haben, ihr Leben selbstbestimmter zu 
gestalten.
Herzlichen Dank, Ihr Pirmin Spiegel
Miseror Spendenkonto:
Pax-Bank
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC: GENODED1PAX

katholische Pfarrgemeinde Neustadt
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katholische Pfarrgemeinde Neustadt

Wir bringen unsere Kirche auf Vordermann ! 

Herzliche Einladung zur Teilnahme am Kirchenputz 2024 !   

Am Freitag, den 22. März, wollen wir ab 14.00 Uhr unsere 

Kirche für die Osterfeierlichkeiten reinigen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung     zum  

  Pfarrfamiliennachmittag  

 
 
 

 am 17.03. 2024 ab 14.00 Uhr 

 im Pfarrheim 

 
 

 
 
 

Es lädt ein: Gemeindeteam und Kirchenverwaltung 

> Kaffee und Kuchen 
> Kurzfilm über die 1250        
Jahrfeier 
> Infos zur Gebäudesituation          
der Pfarrgemeinde 

> Kaffee und Kuchen

> Kurzfilm über die 1250  Jahrfeier

> Infos zur Gebäudesituation          
  der Pfarrgemeinde
Es lädt ein: Gemeindeteam und Kirchenverwaltung

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26
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evangelische Pfarrgemeinde Neustadt

Gottesdienste / Veranstaltungen im März 2024 
Die Gottesdienste finden immer in der Auferstehungskirche Lohr statt (falls nicht anders angegeben) 

 
 
Fr, 0�.0�.24 ��.00 Uhr Ökum. Andacht zum Weltgebetstag, St. Pius, Lohr-Lindig 
 
So, 0�.0�.24 �0.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Dekan Roth 
 
Mo, 04.0�.24 ��.00 Uhr "Your Word": Bibelkreis, Ulmer-Haus, Pfr.Kelinske 
 
Di, 0�.0�.24 �4.00 Uhr Mehrgenerationen-Café im Ulmer-Haus 

�4.�0 Uhr Dienstagstreff : Thema: "Beihilfe zur Selbsttötung - neue Gesetzgebung  
in Deutschland und Überlegungen aus christl. Sicht" (mit Dekan Roth), 
Ulmer-Haus 
 

Mi, 0�.0�.24 ��.00 Uhr Friedensgebet 
 
Do, 0�.0�.24 ��.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, advita Haus Alte Brauerei, Dekan Roth 
  ��.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Seniorenzentrum St. Martin, Dekan Roth 
  ��.�0 Uhr Taizé-Andacht, Ulmer-Haus 
 
So, �0.0�.24 0�.00 Uhr Gottesdienst, St. Elisabeth, Bezirkskrankenhaus Lohr, Pfr. Kelinske 
  �0.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Kelinske 
  ��.00 Uhr ��-Uhr-Kirche - Gottesdienst mal anders (mit Mittagessen) 

Thema: „Total erleichtert – was die Beichte bedeutet“ 
 

Di, �2.0�.24 �4.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, ��.0�.24 ��.00 Uhr Friedensgebet 
 
So, ��.0�.24 �0.00 Uhr Gottesdienst im Ulmer-Saal; mit Vorstellung der Konfirmanden, 

Pfr. Kelinske 
 

Mo, ��.0�.24 ��.00 Uhr "Your Word": Bibelkreis, Ulmer-Haus, Pfr. Kelinske 
 
Di, ��.0�.24 �4.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, 20.0�.24 ��.00 Uhr Friedensgebet 
 
Do, 2�.0�.24 ��.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Seniorenzentrum St. Martin,  

Prädikantin Esgen 
 

So, 24.0�.24 0�.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, St. Elisabeth, Bezirkskrankenhaus Lohr, 
Dekan i.R. Wehrwein 

�0.00 Uhr Gottesdienst, Dekan i.R. Wehrwein 
 

Di, 2�.0�.24 �4.00 Uhr Mehrgenerationen-Café, Ulmer-Haus 
 
Mi, 2�.0�.24 ��.00 Uhr Friedensgebet 
 
Do, 2�.0�.24 ��.00 Uhr Gottesdienst mit Beichte u. Hl. Abendmahl, Pfr. Roth 
 
Fr, 2�.0�.24 �0.00 Uhr Gottesdienst, St. Johannes der Täufer, Erlach, Pfr. Kelinske 
  �4.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde, Dekan Roth 
 
So, ��.0�.24 0�.00 Uhr Osternacht mit Hl. Abendmahl, Dekan Roth 

�0.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Dekan Roth u. Prädikantin Roth 
 

Evang.-Luth. Pfarramt Lohr   Öffnungszeiten: 
Dr.-Gustav-Woehrnitz-Weg �  Mo, Di, Do, Fr von � bis �2 Uhr 
����� Lohr a.Main     
0���2 – �� �� �� 
pfarramt.lohr@elkb.de   www.lohr-evangelisch.de 
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katholische Pfarrgemeinde Erlach

 
 
 

Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 3. Fastensonntag 
2. März 2024  Für alle Erlacher 
  Maria und Wilfried Langer und Dieter Ziemainz 
   
Samstag 18.30 Uhr Wortgottesfeier. 4. Fastensonntag 
9. März 2024   
   
   
Samstag 18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 5. Fastensonntag  
16. März 2024  Zum Fest des heiligen Josef 
  Pfarrer Rudolf Langhans (JT) 
  Rosa Endres (JT) 
   
Sonntag 17.00 Uhr Bußgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft 
17. März 2024  In St. Pius, Lohr-Lindigsiedlung 
   
   
Sonntag  8.30 Uhr Palmsonntag 
24. März 2024  Feier des Einzugs Christi in Jerusalem 

Messfeier in der Pfarrkirche Neustadt 
   
   
Donnerstag 18.00 Uhr  Gründonnerstag 
28. März 2024  Messfeier in der Pfarrkirche Neustadt 
   
   
Freitag 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst  
29. März 2024  Pfarrer Kelinske 
   
 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie 
  In der Pfarrkirche Neustadt 
   
   
Samstag 19.00 Uhr Karsamstag 
30. März 2024  Osternacht in der Pfarrkirche Neustadt 
   
   
   

   
Sonntag 8.30 Uhr Hochfest der Auferstehung des Herrn 
31. März 2024  Hochamt mit Speisensegnung 
  Luise Bils (JT) und Sohn Erich 

Adelheid und Josef Wolf und 
  Ludwig und Gertrud Dietrich 
  Alois Roß (JT), Mathilde und alle verstorbene 

Angehörige der Fam. Roß 
   
   
   

 
 
 

Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte 
den Verkündigungen im Gottesdienst und dem Aushang im Kirchenkasten. 

 
 

 
 

 
 
 

Karwoche 
 

Die kirchlichen Angebote zur Karwoche entnehmen Sie bitte 
aus dem Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft, 

der Zeitung, 
dem Internet:  www.pg-12-apostel.de 

 
 

 
Gottesdienstordnung 

für 
St. Johannes der Täufer, Erlach 
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  Rosa Endres (JT) 
   
Sonntag 17.00 Uhr Bußgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft 
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Samstag 19.00 Uhr Karsamstag 
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Sonntag 8.30 Uhr Hochfest der Auferstehung des Herrn 
31. März 2024  Hochamt mit Speisensegnung 
  Luise Bils (JT) und Sohn Erich 

Adelheid und Josef Wolf und 
  Ludwig und Gertrud Dietrich 
  Alois Roß (JT), Mathilde und alle verstorbene 

Angehörige der Fam. Roß 
   
   
   

 
 
 

Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte 
den Verkündigungen im Gottesdienst und dem Aushang im Kirchenkasten. 

 
 

 
 

 
 
 

Karwoche 
 

Die kirchlichen Angebote zur Karwoche entnehmen Sie bitte 
aus dem Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft, 

der Zeitung, 
dem Internet:  www.pg-12-apostel.de 

 
 

 
Gottesdienstordnung 

für 
St. Johannes der Täufer, Erlach 

 

Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte
den Verkündigungen im Gottesdienst und dem Aushang im Kirchenkasten.

Karwoche

Die kirchlichen Angebote zur Karwoche entnehmen Sie bitte
aus dem Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft, der Zeitung,

dem Internet:  www.pg-12-apostel.de

14

Werbepartner

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice

97816 Lohr a. Main  Tel: (09352) 6013-0 Fax: 6013-26

Meisterbetrieb
Fa. Hartung gMbH
Bahnhofstr. 5a 
97845 Neustadt a. Main

Telefon: 09393-690
Telefax: 09393-437

Fliesengalerie
Hartung

lust auF Fliesen
auf üBer 600 qM
aussTelluNgsfläche
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Jahreshauptversammlung

am Freitag, 15.März 2024

um 19.30 Uhr im Pfarrheim

Tagesordnung:

 Begrüßung

 Jahresbericht

 Kassenbericht

 Wahl des Vorstands

 FACHVORTRAG „LEBEN AUF DER STREUOBSTWIESE“

( FACHVORTRAG VON HARTWIG BRÖNNER,

1. VORS. LANDESBUND F. VOGELSCHUTZ MSP)

 Wünsche und Anträge

Die Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, auch
Nichtmitglieder sind willkommen.

Karl Weyer, 1. Vors.

Aus den Vereinen / Obst- und Gartenbauverein

Du weißt nicht 
wohin mit deiner 

eneRGie?
Du hast eine Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich 
und bist auf der Suche nach neuen, innovativen Aufgaben? 

Bewirb Dich jetzt unter www.die-energie.de/karriere

Komm in unser Team!

www.die-energie.de
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Jahreshauptversammlung

am Freitag, 15.März 2024

um 19.30 Uhr im Pfarrheim

Tagesordnung:

 Begrüßung
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 Kassenbericht

 Wahl des Vorstands

 FACHVORTRAG „LEBEN AUF DER STREUOBSTWIESE“

( FACHVORTRAG VON HARTWIG BRÖNNER,

1. VORS. LANDESBUND F. VOGELSCHUTZ MSP)

 Wünsche und Anträge

Die Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, auch
Nichtmitglieder sind willkommen.

Karl Weyer, 1. Vors.
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Aus den Vereinen / Jagdgenossenschaft Erlach  
J a g d g e n o s s e n s c h a f t  E r l a c h  

Gemeinde Neustadt a. Main 
 
 

Einladung 
 
zur nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft Erlach, Gemeinde Neustadt a. Main. 
 
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Erlach findet am  
15. März 2024 um 19:30 Uhr im Maintalhof (Familie Fleckenstein, Ansbacher Str. �) in Erlach statt. 
 
Tagesordnung: �. Begrüßung durch den Jagdvorsteher 
 2. Rechenschaftsbericht und Genehmigung der Niederschrift 
  über die Jagdversammlung vom �4.4.2� 
 �. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer 
 4. Entlastung der Vorstandschaft und Kassenführers 
 �. Verwendung des Jagdpachtschillings 
 �. Wünsche und Anträge 
 
An alle Jagdgenossen ergeht hiermit herzliche Einladung. 
Eingeladen, teilnahme- und stimmberechtigt sind alle Grundbesitzer mit jagdbaren 
Grundstücken in der Gemarkung Erlach.  
Jeder Jagdgenosse kann sich  
- ohne Vollmacht - durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 

Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljährige Person  
oder  

- mit schriftlicher Vollmacht - durch einen Bevollmächtigten, volljährigen, derselben 
Jagdgenossenschaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. 

 
 
 
Markus Fleckenstein 
Jagdvorsteher 
 

em
ail: print.grafik@

t-online.de
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Die Erlier Jungkroake laden ein zum 
OSTERSPAZIERGANG mit 

OSTEREIERSUCHE: 

Wann: Ostermontag, 01.04., 10:00 Uhr 
Treffpunkt: Oberhalb Gertraudenweg 

Ende: ca. 11.30 (ein nettes Beisammensein mit Getränken 
ist nach dem Spaziergang möglich) 

 
Um besser planen zu können, bitten wir die Teilnahme vorab per Mail bis zum 18.03.24 
anzumelden: erlier-jungkroake@gmx.de 
 
Wer diese Aktion unterstützen mag, kann gerne am Ende der Veranstaltung mit einer 
kleinen Spende unterstützen. 

Aus den Vereinen / ECV
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Küchenstorys by WM Küchen - 
seit über 33 Jahren

TANZ
DRIN!
Durch unsere durchdachte Planung und 

platzsparenden Lösungen kann deine Küche 
schnell mal zum Tanzsaal werden.

Wir beraten dich gerne: 
info@wm-kuechen.de oder 09355/9700670

Aschaffenburg · Bebra · Frammersbach
Frankenberg · Hanau · Marktheidenfeld · Würzburg

UNSERE
PREISGARANTIE:
Kein anderer Anbieter

liefert bei gleicher 
Ausstattung günstiger.


